
141 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des Verkehrsausschusses 

über die Regierungsvorlage (13 der Beilagen): 
Abkommen über den internationalen Straßen
y~rkehr zwischen der Regierung der Republik 
Osterreich und der Regierung der Islamischen 

Republik Iran 

Das gegenständliche Abkommen schafft erstmals 
eine vertragliche Grundlage für den Personen- und 
Güterverkehr auf-der Straße zwischen beiden Län
dern; es geht a~f eine iranische Anregung zurück. 
Das Abkommen wird künftighin die Grundlage für 
die gegenseitig einzuräumende Kontingente sein, 
dh. gemäß den Abkommensbestimmungen bedür
fen Güterbeförderungen auf der Straße zwischen 
den Vertragsparteien oder im Transitverkehr -
mit Ausnahme der im Abkommen als nicht der 
Genehmigungspflicht unterliegend angeführten -
grundsätzlich einer Genehmigung. Das Kontingent 
dieser Erlaubnisse ist von den zuständigen Behör
den der Vertragsparteien unter Berücksichtigung 
sowohl der Verkehrs- als auch der gesamtwirt
schaftlichen Interessen in beiden Ländern zu ver
einbaren. Die Personenbeförderung mit Omnibus
sen unterliegt ausnahmslos wechselseitig einer 
Genehmigung· durch die Vertragsparteien. Das 
Abkommen enthält darüber hinaus ein Kabotage
verbot, Bestimmungen über Steuern, Gebühren und. 
Zollformalitäten sowie solche betreffend das wech
selseitige Vorgehen der zuständigen Behörden bei
der Länder gegen Transportunternehmer oder 
deren Fahrzeugbesatzung, die die im Hoheitsgebiet 
der Vertragsparteien geltenden Rechtsvorschriften 
oder Bestimmullgen des vorliegenden Abkommens 

Vonwald 

Berichterstatter 

verletzen. Außerdem enthält das Abkommen V or
schriften über das Inkrafttreten und die Geltungs
dauer des Vertrages. 

Das Abkommen ist ein gesetzändernder Staats-. 
vertrag, dessen Abschluß gemäß Art. 50 Abs. 1 
B-VG der Genehmigung durch den Nationalrat 
bedarf. 

Der Verkehrsausschuß hat die .Regierungsvor
lage in seiner Sitzung am 12. Mai 1987 in Verhand
lung genommen und nach Wortmeldungen der 
Abgeordneten Dip\.-Vw. Kill i s eh - Ho r n, 
Pis chi, Ing. Hob I und Freda BI a u -
M eis s n e r sowie des Bundesministers für öffent
liche Wirtschaft und Verkehr Dipl.-Ing. Dr. 
S t r eie her einstimmig beschlossen, dem Natio
nalrat die Genehmigung des Abschlusses des 
Abkommens zu empfehlen. 

Der Verkehrsausschuß hält im. vorliegenden Fall 
die Erlassung von Gesetzen gemäß Art. 50 Abs. 2 
B-VG zur Erfüllung dieses Staatsvertrages für ent
behrlich. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Verkehrs
ausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle beschließen: 

Der Abschluß des Abkommens über den interna
tionalen Straßenverkehr zwischen der Regierung 
der Republik Österreich und der Regierung der 
Islamischen Republik Iran (13 der Beilagen) wird 
genehmigt. 

Wien, 198705 12 

Schmölz 

Obmann 
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